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Steuergesetz für den Kanton Graubünden 

Änderung vom 21. Oktober 2008 

 
Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 
gestützt auf Art. 94 Abs. 1 und Art. 99 Abs. 5 der Kantonsverfassung,  
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 24. Juni 2008, 
 
beschliesst:  

I. 
 
Das Steuergesetz für den Kanton Graubünden vom 8. Juni 1986 wird wie 
folgt geändert:  
 

Art.  5 Abs. 1 lit. b 
1 Die Regierung kann, nach Anhören der beteiligten Gemeinden, im Inte-
resse der bündnerischen Volkswirtschaft für längstens zehn Jahre Steuerer-
leichterungen gewähren 
b) bestehenden Unternehmungen für eine wesentliche Änderung der be-

trieblichen Tätigkeit. 

Art.  18a 
1 Zur Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung bei massgebenden 
Beteiligungen sind Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse 
und geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen 
sowie Gewinne aus der Veräusserung solcher Beteiligungsrechte nach Ab-
zug des zurechenbaren Aufwandes im Umfang von 50 Prozent steuerbar, 
wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent des Grund- oder 
Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen. 
2 Die Teilbesteuerung auf Veräusserungsgewinnen wird nur gewährt, wenn 
die veräusserten Beteiligungsrechte mindestens ein Jahr im Eigentum der 
steuerpflichtigen Person oder des Personenunternehmens waren. 

Art.  19 Marginalie 
 

Art.  20 Marginalie 
 

b. Teilbesteue-
rung im Ge-
schäftsvermögen 

c. Landwirtschaft 

d. Umstrukturie-
rungen 
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Art.  21 Marginalie 
 
 

Art.  21a 
Zur Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung bei massgebenden 
Beteiligungen sind Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse 
und geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen 
im Umfang von 60 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte min-
destens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft darstellen. 

Art.  21b  
Bisheriger Artikel 21a 
 

Art.  39 Abs. 4 
4 Aufgehoben 

Art.  64 Abs. 3 
3 Zur Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung bei massgebenden 
Beteiligungen werden Beteiligungsrechte von mindestens 10 Prozent des 
Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
zum halben Satz des steuerbaren Gesamtvermögens besteuert.  

Art.  156 Abs. 3  
3 Über Erlassgesuche entscheiden 
a) die kantonale Steuerverwaltung bis zum Betrag von 5 000 Franken 

pro Steuerjahr; 
b) das Finanzdepartement für höhere Beträge bis 50 000 Franken pro 

Steuerjahr; 
c) die Regierung für darüber hinausgehende Beträge. 

II. 
 
Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. Sie kann die 
Teilrevision insgesamt oder teilweise und auch rückwirkend in Kraft set-
zen. 

4. Aus bewegli-
chem Vermögen 
a. Allgemein  

b. Teilbesteue-
rung im Privat-
vermögen 

c. Indirekte Teil-
liquidation und 
Transponierung 


